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I. Sachdarstellung 
 
Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung veranstaltet am 11.09.2025 in 
Essen ein Netzwerktreffen für kommunale Behindertenbeauftragte und Beiräte in Nordrhein-
Westfalen und hat dazu mit Schreiben vom 04.07. den Teilhabebeirat des Kreises eingeladen (s. An-
lagen).  
 
Das Büro der Beauftragten hat dazu u.a. mitgeteilt, dass 

a) maximal zwei Beiratsmitglieder pro Kommune an dem Treffen teilnehmen können,  
b) die Teilnehmer/innen beratende oder stimmberechtigte bzw. betroffene oder nicht betroffene 

Beiratsmitglieder sein können, 
c) um eine persönliche schriftliche Anmeldung per Antwortformular bis zum 25.08. gebeten wird,  
d) Fahrtkosten von dort aus nicht übernommen oder bezuschusst werden. 

 
Bereits in der letzten Beiratssitzung vom 20.05. ist über die Ankündigung der Landesbeauftragten für 
das Netzwerktreffen am 11.09. informiert und u.a. von den Beiratsvorsitzenden angeregt worden, 
durch Beschlussfassung mögliche Beiratsmitglieder zur Veranstaltung am 11.09. zu entsenden und 
eine Fahrkostenerstattung zu beantragen. 
 
Das Einladungsschreiben an teilhabebeirat@kreis-coesfeld.de ist per Mail am 07.07. an die Beirats-
vorsitzenden u.a. mit dem Angebot von Seiten der Verwaltung weitergeleitet worden, im Falle ihrer 
Verhinderung an dem Termin die Einladung auch an die anderen Mitglieder zu senden, um eine 
rechtzeitige Anmeldung zu ermöglichen. 
 
Der angekündigte Antrag der Beiratsvorsitzenden zum Tagesordnungspunkt liegt noch nicht vor.  
 
 
II. Entscheidungsalternativen 
 
1.  Der Teilhabebeirat entsendet das/die Beiratsmitglied/er  

a) Name, Vorname:        
b) Name, Vorname:        
zum Netzwerktreffen kommunaler Beiräte am 11.09.25 in Essen auf Einladung der Beauftragten 
der Landesregierung für Menschen mit Behinderung. 

 
2. Der Teilhabebeirat schlägt vor, die Fahrtkosten aus dem Budget zu erstatten, das nach § 9 Abs. 3 

der Satzung zum Teilhabebeirat für Geschäftsaufwendungen des Beirats bereitgestellt worden ist. 
 
 
III. Auswirkungen /Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, Klima) 
 
Nach § 9 Abs. 3 der Satzung zum Teilhabebeirat des Kreises Coesfeld und Beschlüssen des Kreistags 
vom 21.09.2022 und 11.12.2024 sind im Haushalt (Budget 02, Produktbereich 53) für das Jahr 2025 
Mittel in Höhe von 10.000 € für Geschäftsaufwendungen und bestimmte Zwecke (z.B. barrierefreie 
Veranstaltungen, Aktionen des Teilhabebeirates) zur Förderung der Aufgabenwahrnehmung des 
Beirats sowie der Interessenvertretung und politischen Teilhabe (Partizipation) von Menschen mit 
Behinderung im Kreis Coesfeld bereitgestellt worden.  
 
Die Mittel können nach Beschluss des Beirats im Rahmen der Satzung und der verfügbaren Ressour-
cen im bestimmten Maße auch zur Fahrtkostenerstattung verwendet werden: Von Seiten der Kreis-
verwaltung ist dazu eine pauschale Regelung für stimmberechtigte Mitglieder des Teilhabebeirats zu 

mailto:teilhabebeirat@kreis-coesfeld.de


- 3 – 
 
 

Kreis Coesfeld  Sitzungsvorlage Nr. SV-10-1568 

    

berücksichtigen, die sich einschränkend auf Erstattungen für erforderliche Fahrten zu Veranstaltun-
gen und Terminen innerhalb des Regierungsbezirks Münster bezieht (s. SV-10-1367).  
 
 
IV. Zuständigkeit für die Entscheidung 
 
Die Zuständigkeit des Teilhabebeirats ergibt sich aus § 5 (Vorsitz, Entsendung), § 7 (Geschäftsord-
nung) und § 9 Abs. 3 (Ressourcen) der Satzung in Verbindung mit dem Recht des Beirats nach § 8 
Abs. 1, Vorschläge an den Landrat bzw. die Kreisverwaltung zu geben. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
▫ Anlage 1 zur SV-10-1568: Einladung zum Netzwerktreffen für kommunale Behindertenbeauftragte 

und Beiräte in Nordrhein-Westfalen am 11.09.2025 
 
▫ Anlage 2 zur SV-10-1568: Programm zum Netzwerktreffen für kommunale Behindertenbeauftragte 

und Beiräte in Nordrhein-Westfalen am 11.09.2025 
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